
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 
 
I. Reihengrabstätten 
 

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach  
  § 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene   150,-- € 

 
 2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach  
  § 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene    150,-- € 
 
 3. Grabeinfassung durch Gemeinde    130,-- € 
 
II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
 

1. Für die Verleihung des Nutzungsrechtes an 
Berechtigte nach § 2 Abs. 2 auf die Dauer  
von 40 Jahren    350,-- € 

2. Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
je weiteres Jahr    8,-- € 

 
3. Grabeinfassung durch Gemeinde    € 

Bei Erstbelegung    450,-- € 
Bei Zweitbelegung    250,-- € 

4. Nutzungsrecht zur Beisetzung einer 
Urne in eine vorhandene Grabstätte    150,-- € 

 
III. Ausheben und Schließen der Gräber 
 

1. Reihengrab für Verstorbene    500,-- € 
2. Kindergrabstätte (bis zum 5. Jahr)    450,-- € 
3. Urnenbeisetzung   320,-- € 
4. Wahlgräber erste Beisetzung    500,-- € 
5. Wahlgräber zweite Beisetzung    550,-- € 
 
Nur Ausheben der Gräber 
 
6. Reihengrab für Verstorbene    250,-- € 
7. Kindergrabstätte (bis zum 5. Jahr)    225,-- € 
8. Urnenbeisetzung   200,-- € 
9. Wahlgräber erste Beisetzung    250,-- € 
10. Wahlgräber zweite Beisetzung    270,-- € 

 
11. Zuschlag für entstandenen Mehraufwand (nach Aufwand)   -,-- € 

 
IV. Benutzung der Leichenhalle 
 
 1. Für die Aufbewahrung einer Leiche    50,-- € 
 2. Bei Urnenbeisetzung ist die gleiche Gebühr zu zahlen. 
 
Die Kosten für das Abräumen von Grabstätten und die anfallenden Deponiekosten sind nach 
Aufwand zu berechnen. 
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